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 Veröffentlicht am 14.11.2000

Norm

BPGG §13 Abs1

Rechtssatz

Auch durch die zwischen dem Sozialhilfeträger und der P1egebedürftigen einerseits und der Heimträgerin

andererseits getro3ene Vereinbarung über die direkte Verrechnung (eines Teiles) der reinen P1egekosten außerhalb

der Kosten der Unterbringung (Hotelleistungen) kann ein von der gesetzlichen Bestimmung des § 13 BPGG

abweichendes Ergebnis nicht herbeigeführt werden.

Entscheidungstexte

10 ObS 220/00a
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